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§ 1 Überlassung/Verwendung

1. Der Leihgeber stellt dem Leihnehmer folgendes Fahrzeug leihweise zur Verfügung

GI-GW 69 Ford, Transit 

Kennzeichen Fahrzeughersteller und Fahrzeugtyp 

2. Das Fahrzeug darf weder zur Nutzung an unberechtigte Dritte weitergegeben noch
vermietet oder verkauft werden.

3. Die Nutzungsordnung für den Vereinsbus der Tauchabteilung GWG wird anerkannt.

Leihnehmer 

Vorname, Name 

Straße u. Hausnummer 

PLZ       Ort 

Telefon ggfs. E-mail 

Leihgeber

Grün-Weiß-Gießen e.V.   
Vorname, Name 

Straße u. Hausnummer 

35460 Staufenberg 

PLZ     Ort 

Ansprechpartner und Telefon 

Birkenweg 3 
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§ 2 Die Leihzeit

1. Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe des Fahrzeugs durch den Leihgeber

am _______________ und endet am _________________mit dem

Wiedereintreffen des Fahrzeugs an einem vom Leihgeber bestimmtem Ort.

§ 3 Leihgebühr

Für den Verleih, für das obengenannten Fahrzeugs, erhebt der Leihgeber für die Dauer 
der Leihzeit folgende Leihgebühr:

Nutzung für Vereinsaktivitäten 

   Bus ab 1 Person (Tauchen, Tischtennis oder Basketball)   Leihgebühr pro Tag: 15,00€ 

   Bus ab 3 Person (Tauchen oder Dienstfahrt)   Leihgebühr pro Tag:   0,00€ 

   Anhänger ab 1 Person (Tauchen, Tischtennis oder Basketball)  Leihgebühr pro Tag:   5,00€ 

   Anhänger ab 3 Person (Tauchen oder Dienstfahrt)  Leihgebühr pro Tag:   0,00€ 

Nutzung Privat 

   Bus ab 1 Person (Tauchen, Tischtennis oder Basketball)   Leihgebühr pro Tag: 30,00€ 

   Anhänger ab 1 Person (Tauchen, Tischtennis oder Basketball)  Leihgebühr pro Tag:   5,00€ 

§ 4 Sorgfaltspflicht/ Haftung bei Schäden

1. Der Leihnehmer verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem Fahrzeug.
Sollte das Fahrzeug durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden, haftet der
Leihnehmer für den daraus entstanden Schaden.

2. Jede Beschädigung oder Verlust des Fahrzeugs ist dem Leihgeber sofort schriftlich
anzuzeigen.

§ 5 Rücktritt

Der Leihgeber ist zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Vertragsbedingungen 
verletzt werden. Das Fahrzeug ist nach Rücktritt vom Vertrag unverzüglich zurückzugeben, 
spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen, an dem Leihgeber zurückzugeben. 

§ 6 Zusätzliche Vereinbarungen



Leihvertrag 

für den Bus oder Anhänger der Tauchabteilung des Grün-Weiß-Gießen e.V. 

Leihvertrag Bus -GWG-Taucher- Seite 3 von 3 

§ 7 Schlussbestimmung

Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn sich einzelne Bestimmungen als ungültig erweisen 
sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr ursprünglich 
angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke so weit wie möglich erreicht werden. 

Leihgeber  Leihnehmer 
Grün-Weiß-Gießen e.V.   

…………………………………………………………………………………………...………………….. 

Checkliste zur Fahrzeugübergabe 

Km-Stand bei Übergabe: ________________ __________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift 

Km-Stand bei Rückgabe: ________________ ___________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift 

Das Fahrzeug wurde nach folgenden Punkten auf einen Defekt hin überprüft: 

o WOLKE (Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff, elektr. Anlage)

o Reifenkontrolle auf Beschädigung (Reserverad)

o Sitze etc. (Polster)

o Lackschäden und Karosserieschäden
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